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1 Beförderung von Gefahrgütern mit der Ei-
senbahn 

Gefahrgüter müssen mit hoher Sicherheit für alle Beteilig-
ten, die Allgemeinheit und die Umwelt befördert werden. 

Ihnen als Triebfahrzeugführer kommt dabei eine besonde-
re Verantwortung zu, insbesondere bei Ihren Vorbereitun-
gen der Zugfahrt und bei Unfällen/Unregelmäßigkeiten 
während des Transports. 

2 Einteilung der Gefahrgüter (Gefahrgut-
klassen) 

Gefahrgütern werden entsprechend ihrer Eigenschaften in 
folgende Klassen eingeteilt: 

 Klasse 1 Explosive Stoffe und Gegenstände mit 
Explosivstoff 

 Klasse 2 Gase 

 Klasse 3 Entzündbare flüssige Stoffe 

 Klasse 4.1 Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzli-
che Stoffe und desensibilisierte explosive 
feste Stoffe 

 Klasse 4.2 Selbstentzündliche Stoffe 

 Klasse 4.3 Stoffe, die in Berührung mit Wasser ent-
zündbare Gase entwickeln 

 Klasse 5.1 Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe 

 Klasse 5.2 Organische Peroxide 

 Klasse 6.1 Giftige Stoffe 

 Klasse 6.2 Ansteckungsgefährliche Stoffe 

 Klasse 7 Radioaktive Stoffe 

 Klasse 8 Ätzende Stoffe 

 Klasse 9 Verschiedene gefährliche Stoffe und Ge-
genstände 

 

* 

* 
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3 Transportmittel für Gefahrgüter 

Gefahrgüter werden befördert 

- in Güterwagen/Intermodalen Ladeeinheiten, 

- in auf Güterwagen verladenen Straßenfahrzeugen. 

4 Großzettel (Placards) und Kennzeichnun-
gen 

Transportmittel mit Gefahrgütern erkennen Sie an der 
Kennzeichnung mit Großzetteln (Placards), orangefarbe-
nen Tafeln oder zusätzlichen Kennzeichnungen. Des Wei-
teren können Rangierzettel, die auf die betriebliche Be-
handlung hinweisen, angebracht sein. 

Hinweis: 

Sendungen, deren Beförderung eine See- oder Luftbeför-
derung einschließt, können nach den Vorschriften dieser 
Verkehrsträger gekennzeichnet sein. 

Hinweis: 

Siehe hierzu auch Richtlinie 424 – Modul 424.0003. 
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(1) Gefahrzettel/Großzettel(Placards) 

Gefahrzettel/Großzettel (Placards) 
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(2) Kennzeichen 

Kennzeichen 

 

(3) Orangefarbene Tafel 

Orangefarbene Tafel 

 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (2 oder 3 Zif-
fern, ggf. mit vorangestelltem Buchstaben „X“), hier: leicht 
entzündbarer flüssiger Stoff. Ein vorangestelltes X bedeu-
tet, dass der Stoff in gefährlicher Weise mit Wasser rea-
giert. 



Marketing, Vertrieb und Service I Transportabwicklung 

Regeln für Mitarbeiter der Transportabwicklung und für 

Triebfahrzeugführer bei Beförderung von gefährlichen Gü-

tern mit der Eisenbahn 

605.2001Z01 

Seite 7 

 

  Gültig ab 01.09.2014 

UN-Nummer (4 Ziffern), hier: ACETAL. 

Die Ziffern müssen 10 cm hoch sein und eine Strichbreite 
von 15 mm haben (zugelassene Abweichung: + / -_10 %). 
Weitere Informationen über Gefahrnummern und UN-
Nummern entnehmen Sie bitte aus der Ril 424. 

Die orangefarbene Tafel ist beidseitig angebracht 

- an Kesselwagen/Tankcontainern, 

- an Batteriewagen/Wagen mit abnehmbaren Tanks/ 
MEGC, 

- an Wagen/Containern für Güter in loser Schüttung, 

- an auf Güterwagen verladenen Straßenfahrzeugen. 

Die orangefarbene Tafel darf auch an Wagen/ Intermoda-
len Ladeeinheit angebracht sein, die eine Wagenladung 
mit Versandstücken mit ein und demselben Gefahrgut 
enthalten. 

(4) Orangefarbener Streifen 

Kesselwagen für verflüssigte, tiefgekühlt verflüssigte oder 
gelöste Gase sind zusätzlich mit einem 30 cm breiten 
orangefarbenen Streifen versehen. 

Kesselwagen 

 

 

* 

* 
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(5) Rangierzettel 

Rangierzettel Nr. 13: Vorsichtig rangieren 

 

 

Rangierzettel Nr.15: Abstoß und Ablaufverbot; muss von 
einem Triebfahrzeug beigestellt werden: Darf nicht auflau-
fen und muss gegen das Auflaufen anderer Wagen ge-
schützt werden 

 

(6) Ladegutanschrift 

Bei bestimmten definierten Stoffen sind Ladegutanschrif-
ten an Kesselwagen, Batteriewagen, Wagen mit abnehm-
baren Tanks, Tankcontainern und MEGC vorhanden und 
zwar als 

- Einzelladegutanschrift z. B. „Wasserstoffper-
oxid, wässrige Lösung“ 
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(7) Warnkennzeichen für begaste Einheiten 

Begaste Einheit 

 

*Entsprechende Angaben sind vom Absender einzutragen 

Hinweis: 

Es ist auch eine andere Sprache zulässig.  
 

(8) Kennzeichnung gemäß Seeverkehr (IMDG-Code) 

Möglichkeiten der Kennzeichnung 

 

 

* 



Marketing, Vertrieb und Service I Transportabwicklung 

Regeln für Mitarbeiter der Transportabwicklung und für 

Triebfahrzeugführer bei Beförderung von gefährlichen Gü-

tern mit der Eisenbahn 

605.2001Z01 

Seite 10 

 

  Gültig ab 01.09.2014 

 

5 Beispiele für Kennzeichnungen an Wagen 
und Intermodalen Ladeeinheiten 

Bild 1  Gedeckter Wagen 
Ladegut: Gegenstände mit Explosivstoff 

 

Bild 2  Kesselwagen 
Ladegut: Chlor 

 

Bild 3  Tankcontainer 
Ladegut: Benzin 
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Bild 4  Container 
Ladegut: Calciumcarbid 

 

Bild 5         Tankcontainer im Zu-/Ablauf nach/von Seehäfen 
Ladegut: Acetal 

 

Bild 6  Container im Zu-/Ablauf nach/von Seehäfen  
Ladegut: Campher 
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Bild 7  Straßenfahrzeug (Sattelauflieger)  
Ladegut: Calcium, Pyrophor  

 

Bild 8  Straßen-Tanklastzug (mit mehreren Kammern) 
Ladegüter: Heizöl leicht, Benzin 

 

Bild 9  Straßenfahrzeug auf Tragwagen  
(Rollende Landstraße) 

 

Hinweis: 

Kennzeichnung des Tragwagens gemäß GGVSEB nicht 
erforderlich. 

 

* 
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6 Beförderungspapiere/Begleitpapiere/ 
Mustereinträge 

(1) Grundsätzlich ist bei Sendungen mit Gefahrgütern ein Be-
förderungspapier (z. B. Transportschein, Frachtbrief CIM, 
Frachtbrief CIM Kombinierter Verkehr, Containerfracht-
brief) beizugeben. Dieses enthält grundsätzlich folgende 
Angaben über das zu befördernde Gefahrgut: 

a) die UN-Nummer, der die Buchstaben „UN“ voran-
gestellt werden (z. B. UN 1203), 

b) die offizielle Benennung für die Beförderung, ggf. 
durch die technische Benennung ergänzt, 

c) für Stoffe und Gegenstände der Klasse 1: den Klas-
sifizierungscode. 

für radioaktive Stoffe der Klasse 7: die Nummer der 
Klasse „7“. 

für Stoffe und Gegenstände der übrigen Klassen: 
die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 5 angegebenen 
Nummern der Gefahrzettelmuster mit Ausnahme 
des Rangierzettels nach Muster 13. Wenn mehrere 
Nummern der Gefahrzettelmuster angegeben sind, 
sind die Nummern nach der ersten Nummer in 
Klammern anzugeben. 

Hinweis: 

Wenn in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 5 andere 
Nummern der Gefahrzettelmuster als 1, 1.4, 1.5, 1.6, 
Rangierzettel Nr. 13 und 15 angegeben sind, müssen 
diese nach dem Klassifizierungscode in Klammern 
angegeben werden. 

d) ggf. die dem Stoff zugeordnete Verpackungsgrup-
pe, der die Buchstaben „VG“ (z. B. VG II) vorange-
stellt werden können und zusätzlich 

e) die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (z. B. 
33), wenn der Wagen/die Intermodale Ladeeinheit 
oder das Straßentankfahrzeug mit einer orangefar-
benen Tafel versehen ist. 

Hinweis: 

Bei den Beförderungspapieren kommen verschiedene Ar-
ten zum Einsatz (siehe nächste Seite). 

 

Beförderungs-
papier 

* 

* 
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Bei internationalen Beförderungen können die Angaben 
über die Gefahrgüter außer in Deutsch auch in den Spra-
chen Französisch und Englisch angegeben sein. Aus 
den Eintragungen Gefahr-/UN-Nummer, Gefahrzettel, ggf. 
Verpackungsgruppe sind die Angaben über das Gefahrgut 
jedoch erkennbar. Auch das Feld „RID  ja“ ist in diesen 
Fällen angekreuzt. 

(2) Den Beförderungspapieren können Begleitpapiere beige-
geben sein (z.B. Genehmigungen). Die Beigabe ist im Be-
förderungspapier vermerkt. 

Hinweis: 

Beförderungs- und Begleitpapiere zu Gefahrgütern müs-
sen während der Beförderung auf dem Triebfahrzeug des 
Zuges mitgeführt und den dazu berechtigten Personen 
(z.B. EBA-Mitarbeiter) auf Verlangen zur Prüfung ausge-
händigt werden! 

(3) Beförderungspapiere mit Mustereinträgen 

 Bild  1 Transportschein - Einzelwagen  

 Bild 2 Transportschein – Ganzzug/ Wagengruppe 
mit Wagenliste 

 Bild 3 Frachtbrief CIM – Einzelwagen 

 Bild 4 Frachtbrief CIM–Ganzzug/ Wagengruppe 
mit Wagenliste 

 Bild 5 Frachtbrief CIM Kombinierter Verkehr – In-
ternationaler Verkehr mit Wagenliste 

 Bild 6 CONTAINER-Frachtbrief Binnenverkehr mit 
Beiblatt zur Ladeeinheit Kombinierter Ver-
kehr 

 Bild 7 Frachtbrief CIM/SMGS mit Ergänzungsblatt 

 Bild 8 Wagenbrief CUV 

 Bild 9 Begleitschein CIT 18 

 
Hinweise und Erläuterungen: 

Die in Kursiv angegebenen Bildbezeichnungen enthalten 
Mustereinträge. 

Begleitpapiere 

* 

* 
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(1) Transportschein Einzelwagen 
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(2) Transportschein Ganzzug/ Wagengruppe mit Wagenliste 
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Transportschein Ganzzug/ Wagengruppe mit Auszug aus der Wagenliste  
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(3) Frachtbrief CIM Einzelwagen 
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(4) Frachtbrief CIM Ganzzug/ Wagengruppe mit Wagenliste 

 

 

* 
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Auszug aus der Wagenliste 
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(5) Frachtbrief CIM Kombinierter Verkehr Internationaler Ganzzug Verkehr 

 

* 
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Frachtbrief CIM Kombinierter Verkehr Internationaler Ganzzug Verkehr mit 
Wagenliste  

 

 

* 
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(6) Container-Frachtbrief Binnenverkehr mit Beiblatt zur  
Ladeeinheit Kombinierter Verkehr 

 

* 
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Beiblatt zur Ladeeinheit Kombinierter Verkehr 

 

 
 

* * 
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(7) Frachtbrief CIM/SMGS 

 

 

* 
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Frachtbrief CIM/SMGS Ergänzungsblatt 
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(8) Wagenbrief CUV 
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(9) Begleitschein CIT 18 
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7 Wagenliste/ Auszug aus der Wagenliste 

(1) In der Wagenliste (Spalte 10) sind bei Wagen und Inter-
modalen Ladeeinheiten mit gefährlichen Gütern folgende 
Angaben eingetragen: 

a) Die vierstellige UN-Nummer, der die Buchstaben 
„UN“ vorangestellt sind, 

b) die Nummern der Gefahrzettelmuster (Großzet-
tel/Placards), der die Buchstaben „Gef“ vorangestellt  
sind; die Nummer der Hauptgefahr ist an erster Stelle 
zu schreiben, z. B.: UN 2023, Gef 6.1, 3“, 

c) bei Kesselwagen mit Anschrift „Chlor“ ungereinigt, 
leer oder beladen „Chlor“, 

d) die Buchstaben „LQ“, wenn nur in begrenzten Men-
gen verpackte Gefahrgüter über acht Tonnen je Wa-
gen oder Ladeeinheit befördert werden.  

 

Wagenliste 

 

Wagenliste 

* 
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8 Bremszettel 

(1) Im Bremszettel sind Besonderheiten des Wagenzuges 
angegeben. Er enthält einen Hinweis, ob sich Wagen mit 
Gefahrgütern im Zug befinden.  

Bremszettel 

 

Werden Bremszettel und Wagenliste durch ein Datenverarbei-
tungssystem erstellt, sind die Besonderheiten des Wagenzuges 
in einem Auszug aus der Wagenliste enthalten. 

 

Bremszettel 

* 
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Wagenliste Teil 1 

 

 

Wagenliste Teil 2 
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Bremszettel und Angaben über Besonderheiten des Wagenzuges (Seite 1) 

 

Besonderheiten im Zug - Auszug aus der Wagenliste (Seite2) 
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Meldung über Zugvorbereitung an den Zugführer  
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9 Vorbedingung zur Fahrt 

Bevor Sie mit Ihrem Zug abfahren, prüfen Sie bitte folgen-
des: 

1. Liegt Ihnen eine manuell erstellte Wagenliste und 
ein Bremszettel für Ihren Zug vor? (Zugnummer ver-
gleichen!) oder 

2. Liegt Ihnen ein durch ein Datenverarbeitungssystem 
erstellter Bremszettel mit der Seite 2 vor? 

3. Befinden sich Wagen mit Gefahrgütern im Zug? 
 (Mit Hilfe der Unterlagen gemäß 1. oder 2. 
prüfen!) 

4. Enthalten die Ihnen übergebenen Briefumschläge mit 
den Beförderungspapieren einen nach Modul 
605.0401V01 ausgefüllten und unterschriebenen 
Aufkleber für Beförderungspapiere? (Aufkleber 
prüfen!) 

5. Sind bei Fehlen des Aufklebers alle Beförderungs-
papiere für Gefahrgut-Sendungen vorhanden? 
(Überprüfen Sie, ob zu den Wagen mit Gefahrgut, die 
in den Unterlagen gemäß 1. oder 2. aufgeführt sind, 
ein Beförderungspapier für Gefahrgutsendungen 
vorhanden ist und keine offensichtlichen 
Unstimmigkeiten bei den Angaben vorliegen. Sind 
Wagen mit Gefahrgut der Klasse 7 im Zug, erfragen 
sie beim Disponenten ob für die Sendung eine 
Transportmappe mitgeführt werden muss. 
Bei Vollständigkeit bestätigen Sie dies auf der 
Unterlage gemäß 1. oder 2. mit dem Vermerk 
„Beförderungspapiere für Gefahrgutsendungen 
vorhanden“. Diese Unterlage, mit dem Vermerk, ist 
dann im Weiteren als Ersatz für den Aufkleber zu 
behandeln. Sie bleibt daher immer bei den 
Beförderungspapieren.) 

6. Sehen Sie die "Schriftliche Weisungen gemäß RID" 
ein und stellen Sie fest, ob die vorgeschriebene 
Ausrüstung für den persönlichen Schutz im 
Führerraum vorhanden ist.  

 

* 
* 
* 
* 
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Sind die Vorbedingungen für die Fahrt nicht erfüllt, 
dürfen Sie nicht abfahren! 

Verständigen Sie: 

- die Stelle, der Sie Ihre Abfahrbereitschaft melden, 
dass Sie nicht abfahrbereit sind und 

- den zuständigen Zugdisponenten. 

10 Schriftliche Weisungen 

Die schriftlichen Weisungen informieren über das Verhal-
ten bei Unfällen und Unregelmäßigkeiten mit Gefahrgü-
tern. Mit diesen wird auf die erforderlichen Notfallmaß-
nahmen nach Freiwerden gefährlicher Güter hingewiesen. 
Die Schriftlichen Weisungen finden sie in der Ril 424, die 
sich auf dem Triebfahrzeug befindet. 

11 Unfälle/Unregelmäßigkeiten mit Gefahrgü-
tern 

(1) Wenn Gefahrgüter in Folge eines Unfalls oder einer Unre-
gelmäßigkeit freigeworden sind oder freiwerden können, 
beachten Sie bitte folgende Grundsätze: 

1. Ergreifen Sie erste Maßnahmen gemäß Richtlinie 
408 und geben Sie bei Ihrer Meldung des Unfalls/der 
Unregelmäßigkeit stets die Kennzeichnung des be-
troffenen Gefahrgutes (UN-Nummer, Gefahrnummer, 
Großzettel und Kennzeichen) an. 

2. Treffen Sie erste Schutzmaßnahmen gemäß den 
schriftlichen Weisungen nach der Ril 424. 

Beachten Sie dabei insbesondere die vorgeschriebe-
nen Verhaltensregeln und die in den schriftlichen 
Weisungen enthaltenen Informationen. 

3. Ergänzen Sie Ihre Meldung bezüglich des 
Gefahrgutes möglichst durch folgende Angaben: 

- Schadensereignis (z. B. Brand) Folgen (z. B. 
Personenschäden) Transportmittel/ Umschlie-
ßungen (z. B. Kesselwagen, Tank-/ Großcontai-
ner, Wagen, Versandstück), 

- Wagennummer, 

 

Gefahrgüter 
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- Lage und Größe von Leckstellen, 

- Austrittmenge (z. B. Tropfen, gesamter Tankin-
halt), 

- Nähe zu besonders gefährdeten Objekten (z. B. 
Wohngebiete). 

Die Beachtung dieser Grundsätze ist zu Ihrem eigenen 
Schutz und zur Verhinderung der Ausbreitung von Ge-
fahren unerlässlich. 

(2) Immer wenn Sie diesen Großzettel (Placard) sehen  

Radioaktiv 

 

gilt: 

- Sie haben es mit einem Fahrzeug zu tun, in dem ra-
dioaktive Stoffe befördert werden. 

- Beschränken Sie die Aufenthaltsdauer in unmittelba-
rer Nähe dieses Fahrzeuges auf die Verrichtung der 
dienstlichen Tätigkeiten, um sich nicht unnötig dem 
von der Ladung ausgehenden Strahlenfeld auszuset-
zen. 

- Eine Gesundheitsgefährdung durch Strahlung ist mit 
der Ausführung der dienstlichen Tätigkeiten nicht 
verbunden. 

- Wenn das Fahrzeug von einem Zwischenfall oder 
Unfall betroffen ist, verständigen Sie sofort die zu-
ständige Unfallmeldestelle. Weisen sie darauf hin, 
dass es sich um ein Fahrzeug handelt, in dem sich 
radioaktive Stoffe befinden. Beachten Sie die Hin-
weise der schriftlichen Weisungen in der Ril 424. 

Radioaktive 
Stoffe 
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Siehe auch Strahlenschutzmerkblatt für Personal, 
dass im Rahmen der Beförderung radioaktiver Stoffe 
Tätigkeiten ausübt (Vordruck 194.2100V01). 

12 Gesetzliche Grundlagen 

(1) Gefahrgutbeförderungsgesetz § 2 (1) 

„Gefährliche Güter“ sind Stoffe und Gegenstände, von de-
nen auf Grund 

- ihrer Natur,  

- ihrer Eigenschaft oder 

- ihres Zustandes 

im Zusammenhang mit der Beförderung Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere 

- für die Allgemeinheit, 

- für wichtige Gemeingüter, 

- für Leben und Gesundheit 

von Menschen sowie für Tiere und Sachen ausgehen 
können.“ 

Merksatz 

Gefährliche Güter sind Stoffe und Gegenstände von denen 
im Zusammenhang mit der Beförderung Gefahren für Men-
schen, Tiere und Sachen ausgehen können. 

 
(2) Gefahrgutbeförderungsgesetz § 2 (2) 

Die Beförderung im Sinne dieses Gesetzes umfasst nicht 
nur den Vorgang der Ortsveränderung, sondern auch die 
Übernahme und die Ablieferung des Gutes sowie zeitwei-
lige Aufenthalte im Verlauf der Beförderung, Vorberei-
tungs- und Abschlusshandlungen (Verpacken und Auspa-
cken der Güter, Be- und Entladen), Herstellen, Einführen 
und in Verkehr bringen von Verpackungen, Beförde-
rungsmitteln und Fahrzeugen für die Beförderung gefährli-
cher Güter, auch wenn diese Handlungen nicht vom Be-
förderer ausgeführt werden. Ein zeitweiliger Aufenthalt im 
Verlauf der Beförderung liegt vor, wenn dabei gefährliche 
Güter für den Wechsel der Beförderungsart oder des Be-
förderungsmittels (Umschlag) oder aus sonstigen trans-
portbedingten Gründen zeitweilig abgestellt werden. 

Gefährliche Gü-
ter 

Beförderung 
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Auf Verlangen sind Beförderungsdokumente vorzulegen, 
aus denen Versand- und Empfangsort feststellbar sind. 
Wird die Sendung nicht nach der Anlieferung entladen, gilt 
das Bereitstellen der Ladung beim Empfänger zur Entla-
dung als Ende der Beförderung. Versandstücke, Tankcon-
tainer, Tanks und Kesselwagen dürfen während des zeit-
weiligen Aufenthaltes nicht geöffnet werden. 

Beförderung 

 

(3) .Pflichten des Beförderers nach GGVSEB/RID 

- Das Eisenbahninfrastrukturunternehmen sind unver-
züglich zu verständigen, wenn Gefahrgut austritt oder 
austreten kann und die Gefahr nicht rasch beseitigt 
werden kann 

- Schriftliche Weisungen für die Beförderung gefährli-
cher Güter vorzuhalten und den Triebfahrzeugführer 
vor Antritt der Fahrt über die geladenen gefährlichen 
Güter informieren 

- Schulung des Personals über Maßnahmen beim 
Freiwerden gefährlicher Güter 

- Beförderungspapiere sowie die schriftlichen Weisun-
gen im Zug mitführen und zuständigen Personen auf 
Verlangen zur Prüfung aushändigen 
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- Sich zu vergewissern, dass an den beladenen und 

ungereinigten leeren Kesselwagen, Batteriewagen, 
Wagen mit abnehmbaren Tanks, Tankcontainer, 
MEGC und Güterwagen die vorgeschriebenen Groß-
zettel (Placards), orangefarbenen Tafeln und Kenn-
zeichnungen angebracht sind 

- Sich durch eine Sichtprüfung zu vergewissern, dass 
die Wagen und die Ladung keine offensichtlichen 
Mängel, keine Undichtheiten oder Risse aufweisen, 
dass keine Ausrüstungsteile fehlen. 

���� 




